
4. Anspruch des V gegen C aus §§ 684 Satz 1, 818 Abs. 2 

BGB

In Betracht kommt jedoch ein Anspruch des V gegen C auf 
Zahlung von 175 € aus §§ 684 Satz 1, 818 Abs. 2 BGB. § 684 
Satz 1 BGB legt die Anspruchsvoraussetzungen selbst fest und 
enthält daher eine Rechtsfolgenverweisung; der Prüfung, ob einer 
der Bereicherungstatbestände des § 812 BGB erfüllt ist, bedarf 
es mithin nicht.53 In dem hier vorliegenden Fall einer nicht wil-
lensgemäßen und deshalb unberechtigten Geschäftsführung ohne 
Auftrag muss der Geschäftsherr nach § 684 Satz 1 BGB nur das 
durch die Geschäftsführung Erlangte herausgeben.

Durch den für die Hin- und Rückfahrt zwischen Gießen und Marburg 
auf Seiten des V angefallenen Zeit- und Kostenaufwand ist dem C 
kein Vermögenswert zugeflossen; erlangt hat C lediglich die von V 

durch seinen Angestellten K erbrachte Untersuchungsdienstleistung. 
Deren gegenständliche Herausgabe ist nicht möglich. Nach § 818 
Abs. 2 BGB ist vom Bereicherungsschuldner C daher der Wert der 
Untersuchungsdienstleistung zu ersetzen. Bei Dienstleistungen ist 
der Wert grundsätzlich objektiv nach der üblichen Vergütung zu 
ermitteln.54 Diese beträgt hier für die einstündige Untersuchung 
durch K 75 €. In den Fällen der unberechtigten Geschäftsführung 

ohne Auftrag ist zwar oftmals eine aufgedrängte Bereicherung 

gegeben mit der Folge, dass der Wert der Bereicherung nicht nach 

objektiven Maßstäben, sondern subjektiv aus der Perspektive des 
Geschäftsherrn zu bestimmen ist.55 Hier hat C die Untersuchung 
durch V jedoch durch sein Mangelbeseitigungsverlangen selbst 
willentlich veranlasst, so dass von einer aufgedrängten Bereiche-
rung nicht ausgegangen werden kann.56 Somit kann C von V nach  
§§ 684 Satz 1, 818 Abs. 2 BGB zwar nicht den Ersatz der gesamten 
Aufwendungen von 175 €, wohl aber den Ersatz des Wertes der 
Untersuchungsdienstleistung von 75 € verlangen.57

53 BGH, WM 1976, 1056 (1060); Palandt/Sprau (Fn. 28), § 684 Rn. 1;  
Soergel/Beuthien, BGB, 12. Aufl. 2000, § 684 Rn. 2; Staudinger/Bergmann, 
BGB, Neubearb. 2006, § 684 Rn. 11. A. A. MünchKomm-BGB/Seiler  
(Fn. 51), § 684 Rn. 4 m. weit. Nachw.

54 BGHZ 37, 258 (264); BGH, NJW 2000, 1560 (1562); MünchKomm-
BGB/Schwab, 5. Aufl. 2009, § 818 Rn. 82; Palandt/Sprau (Fn. 28), § 818  
Rn. 21.

55 Soergel/Beuthien (Fn. 53), § 684 Rn. 2; Staudinger/Bergmann (Fn. 53),  
§ 684 Rn. 11.

56 Die gegenteilige Ansicht ist jedoch vertretbar; subjektiv war die Überprü-
fung für C letztlich wertlos, weil er sie ohne das Tätigwerden des V bzw. des 
K selbst ohne Kostenaufwand hätte durchführen können und er somit keine 
Aufwendungen erspart hat.

57 Für einen bereicherungsrechtlichen Anspruch auf Ersatz der reinen Untersu-
chungskosten im Falle eines unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangens 

des Bestellers beim Werkvertrag auch Malotki, BauR 1998, 682 (690).

Klausur im Grundlagenfach Rechtsgeschichte

Prof. Dr. Ralph Backhaus/Stud. iur. Sebastian Diezemann* 

Klausuraufgabe:

Frage 1: In welcher Weise hat der Kaiser im römischen Prinzipat 

Einfluss auf die Jurisdiktion (Gesetzgebung, Rechtsprechung) 

genommen?

Frage 2: Was versteht man unter Kaiserkonstitutionen, welche 

vier Arten gibt es und wodurch unterscheiden sie sich?

Bearbeitung:

Frage 1:

In der Zeit des Prinzipats gab es in Rom einen Wandel vom 
Stadtstaat zur Weltmacht. Nach dem Sieg über Karthago war 
Rom kein Stadtstaat mehr1. Die verschiedenen Legionen im Rö-
mischen Reich lagen unter der Befehlsgewalt weniger Personen. 
Es waren schwierige Zeiten für das Reich auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht. Die alten bis dahin geltenden Strukturen aus der Zeit 
der Republik waren nicht mehr funktionsfähig, um das Reich in 
dieser Größe zu führen.

Bereits vor Augustus wurde versucht, die alte Ordnung der 

Republik zu ändern und das Römische Reich in eine Monarchie 
umzugestalten. Ein Beispiel hierfür war Caesar. Er rief sich zum 
Herrscher aus und wurde ermordet. Die römische Bevölkerung 
war aufgrund ihrer Geschichte nicht bereit, sich einem Kaiser zu 
unterwerfen. Der Grund dafür lag in der etruskischen Herrschaft 
über Rom vor der Zeit der Republik. 

Damals beschloss man, nie wieder einen solchen Alleinherrscher 
zu akzeptieren.

Augustus hingegen wandelte die römische Verfassung. Aber dies 
musste aufgrund der Vorgeschichte behutsam erfolgen, da er sonst 
möglicherweise ähnlich wie Caesar gescheitert wäre. Er stellte 
sich nicht als Herrscher dar, sondern verstand sich als primus inter 
pares. Er sagte, er habe nicht mehr Macht als andere, das Einzige, 
was ihn von diesen unterscheide, sei seine auctoritas. Die auctoritas 
ist eine Art charismatische Autorität, in welcher auch eine Art 
göttliche Weihe enthalten ist. Die Könige, die in der Vergangenheit 
über Rom geherrscht haben, mussten durch göttliche Zeichen in 
ihrem Amt bestätigt werden. In dieser auctoritas lag eine solche 
göttliche Bestätigung. Augustus wählte bewusst diesen Namen 
und vermied so eine Verbindung zu Romulus, da dies an die alte 
Zeit erinnert hätte. Er schaffte eine Art Zwittergebilde. 

* Der Verfasser dieser Klausuraufgabe ist Student an der Philipps-Universität 
Marburg. Er schrieb diese Klausur am Ende seines ersten Fachsemesters im 

Rahmen des Grundkurses Rechtsgeschichte im Wintersemester 2006/2007 
bei Prof. Dr. Ralph Backhaus und Prof. Dr. Stephan Buchholz. Diese Klau-
sur konnte mit der Note „sehr gut, 17 Punkte“ bewertet werden. Aus Platz-
gründen wurde die Klausur um eine Aufgabe gekürzt. Die nachfolgenden, 
teils zustimmenden, teils ergänzenden und teils kritischen Anmerkungen in 
den Fußnoten stammen vom Kursleiter Prof. Backhaus.

1 Hier ist die Darstellung des Vf. etwas missverständlich: Der dritte (und letz-
te) punische Krieg war 146 v. Chr. beendet, also lange vor dem Prinzipat.
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